
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 10. Juli 2013

845. Einführungsverordnung zur eidgenössischen Verordnung 
über die Einschränkung der Zulassung von Leistungserbringern zur
Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
(EV VEZL), Neuerlass

I. Die Gesundheitsdirektion unterbreitet mit Antrag vom 3. Juli 2013
einen Antrag über einen Neuerlass der Einführungsverordnung zur eid-
genössischen Verordnung über die Einschränkung der Zulassung von
Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung (EV VEZL). Der Regierungsrat zieht den Antrag in
Beratung und beschliesst die Verordnung (siehe ABl 2013-07-19).

II. Mitteilung an die Gesundheitsdirektion und an das Bundesamt für
Gesundheit.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:
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